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Motion für ein zukunftsfähiges Wahlsystem für den Urner Landrat 

Se hr geehrte Fra u Präsidentin 
Se hr geehrte Damen und Herre n 

Am 12 . Oktober dieses J a hre s hat die e rste öffentlich -rechtliche Abteilung des Bun •
de sge richts festgestellt, dass da s geltende Verfa hre n für die Wahl des Landrats des 
Kantons Uri vor der Bundesv erfass ung nicht sta ndh ä lt. Damit müs se n die Verfass ung 
des Ka nton s (RB 1.1101) und das Gesetz üb e r die Ve rh ä ltniswa hl des Urner Landra•
tes (R B 2.2 01 2) vor den nächsten Landratswahlen 2020 geändert und de n Erfo rd e r•
nissen der Verfass ung a ng epasst werde n. 

Gestützt auf Artikel 116 der Geschäftsordnung des Urner Landrats 
laden die untenstehenden Landräte den Regierungsrat ein , d ie Ver•
fassung des Kantons Uri (RB 1.1101) und das Gesetz über d ie Ver•
hältniswahl des Urner Landrats (RB 2.2012) so zu ändern , dass der 
Landrat künftig in einem Einheitswahlkreis oder mehreren gemein•
deübergreifenden Wahlkreisen gewählt wird, die der künftigen Be•
völkerungsentwicklung und den Anforderungen der Bundesverfas •
sung Rechnung tragen. 

Beg ründung: 

Ge mäss Bund esge richt sind die Wahlkre ise für bund esrec htskonforme Proporzwah •
len bis auf zwe i Wa hlkreise (Wahlkreis Altdorf und Sc hatt dorf) zu kle in, um faire 
Wa hlen z u garantieren. 

Uns erscheint die Lösung mit einem Einheit swahlkre is oder mehreren Wahlkreisen 
mit mind es te ns 9 Landratssitzen mit Blick auf die künftige Entwicklung für Uri die 
beste Lösung: 

• Wahlkreis e, in denen es mehr als 10% de r St immen braucht, damit eine Land •
ratsliste ein Landratsmandat erreichen kann , sind gemäss Bundesgericht nicht 
zulässig. Damit müssen bundesr ec htskonform e Wahlkreise mindestens 9 Sit•
ze umfassen. 

• Grössere und bundesrechtskonforme Wahlkreise haben den Vorteil , dass die 
Verteilung der Landratssitze auf die einzelnen Wahllisten für die Wählenden 
verständlicher ist als die Verteilung nach de m m a thematischen Verfahren 
nach Puckelsheim. 



• Gemäss heutigem Wahlsystem ist jeder Urne r Gemeinde ein Landratssitz ga •
rantiert. Daraus resultieren die kleinen Einer- und Zweierwahlkreise. Es ist 
aber absehbar, dass sich die Urner Gemeindestruktur in den nächsten Jahren 
ändern wird. So weisen 10 der 20 Urner Gemeinden von 2008 bis 2015 eine 
negative Bevölkerungsentwicklung auf. In den betreffenden Gemeinden nahm 
die Bevölkerung in diesem Zeitraum um 4 - 12% ab. In den nächsten Jahren 
werden sich Gemeinden zusammentun müssen, um ihre Gemeindestrukturen 
gewährleisten zu können. Grössere und gemeindeübergreifende Wahlkreise, 
welche die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung berücksichtigen, tragen 
der künftig e n Entwicklung der Urner Gemeindestruktur Rechnung. 

• Gerade die letzten Landratswahlen haben gezeigt, dass in den kleinen Ma•
jorzwahlkreisen eigentliche Wahlen eher we nig vorkommen. So traten im 
Frühling 2016 in den Majorzwahlkreisen genau so viele Kandidatinnen und 
Kandidaten an, wie Sitze zu vergeben waren. Das hat mit eigentlichen Wahlen 
- Wahl heisst auch Auswahl - wenig zu tun . Grössere bundesrechtskonforme 
Wahlkreise würden zweifellos diesem Defizit abhelfen und die Landratswahlen 
auch in kleinen Gemeinden beleben. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und die Unterstützung unserer Motion 

Toni Moser 
Landrat Bürglen 
Erstunterzeichner 

Christoph Schillig 
Landrat Flüelen 
Zweitunterzeichner 


